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Freiwillige Wahltarife sind auf bestimmte Einkommens- und Lebenssituationen
ausgerichtet, an bestimmte Obergrenzen gebunden und werden über eine
Laufzeit von drei Jahren abgeschlossen. Damit ist in dieser Zeit ein Wechsel
der Krankenkasse nicht möglich, auch nicht aufgrund eines
Sonderkündigungsrechts! Bei diesen Tarifen entscheidet sich der Versicherte
für eine bestimmte Form der Versorgung oder ein Behandlungsprogramm und
erhält dafür von der Krankenkasse zum Beispiel eine Beitragsprämie
ausgezahlt oder die Kasse verzichtet auf bestimmte Zuzahlungen. Über eine
Beitragsrückerstattung werden beispielsweise chronisch Kranke entlohnt,
wenn sie an speziellen Programmen teilnehmen und sich z.B. nicht im
Krankenhaus sondern vom Hausarzt beraten lassen oder eine
Selbstbeteiligung übernehmen. ARAG Experten geben aber zu bedenken,
dass solche Wahltarife nicht für jeden günstig und an bestimmte Regeln
gebunden sind. Deshalb ist eine genaue Information und ausführliche
Beratung zu empfehlen. 
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